	Firma:
     
	Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1, § 10 VSG 4.1

	
	Verladen von Rindern

	
	Umgang mit Rindern

	Gefahren für den Menschen

	· Gefahr durch freilaufende Rinder (Eingequetscht-, Getreten-, Gestoßen-, Umgerannt-,
Angegriffenwerden).
· Sturzgefahr durch Bodenunebenheiten.
· Rutschgefahr durch feuchte und glatte Böden.
· Gefährdungen durch den Viehtransporter und dessen Bauteile (Überrollt-, Angefahren-,
Eingequetscht-, Getroffenwerden).
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[image: M008: Fußschutz benutzen][image: M010: Schutzkleidung benutzen][image: Piktogrammen Handschuhe M009]


		Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	· Nur unterwiesene und geschulte Personen im Umgang mit Rindern einsetzen
(z. B. Seminarangebote der SVLFG).
· Im Vorfeld festlegen, wer welche Tätigkeiten übernimmt (z. B. Tiere holen, Tiere treiben,
Absperrposten, entlaufene Tiere zurücktreiben, Heckklappe schließen).
· Fluchtmöglichkeiten schaffen, z. B. Personenschlupföffnungen.
· Verhalten beim Umgang mit Tieren: Zu den Tieren „Kontakt“ aufnehmen, Reaktion abwarten. Zonenkonzept beachten, ruhiger und umsichtiger Umgang, positiven Kontakt herstellen.
· Bereitgestellte Treibe- und Verladeeinrichtungen sowie andere sicherheitstechnische Hilfsmittel (Panels, Treibstock usw.) verwenden.
· Schieberentmistungsanlagen während des Verladevorganges stillsetzen.
· Viehtransportwagen:

· Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung beachten
· Richtige Positionierung des Viehanhängers
· Ladefläche flach ansteigend, absenkbarer Viehwagen
· Geräuscharme und rutschhemmende Oberflächen
· Absperrungen an der Heckklappe
· Ausreichend Licht im Inneren des Fahrzeugs

· [bookmark: _GoBack]Gezieltes Ausleuchten von Verladebereich und Treibewegen.
· Beim Verladen mit Führstrick diesen nicht um die Hand wickeln.
· Den Tieren Zeit geben, sich an verändernde Lichtverhältnisse anzupassen.
· Sichtfeld des Rindes beachten, nicht direkt hinter dem Tier gehen.
· Sicherheitsschuhe/-stiefel (S3/S5), Schutzhandschuhe, Arbeitskleidung tragen.
	

	Verhalten bei Störungen

	· Defekte Einrichtungen reparieren, Vorgesetzte informieren.
· Hilfsmittel bereithalten um bei der Verladung niedergegangene Tiere zu versorgen.

		Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe
	Notruf 112

	Standort Telefon:
     
	Ersthelfer:
     
	Standort Verbandkasten:
     
	[image: ]

	· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
· Notruf veranlassen (112)!
· Verletzten aus dem Gefahrenbereich retten!
· Erste Hilfe leisten!
· Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
· Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil, wenn möglich, hochhalten und Blutung stillen
(Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen).

	Instandhaltung

	· Regelmäßige Schulungen und Unterweisungen im Umgang mit Rindern.
· Anlagen, Einrichtungen und Fahrzeuge vor Arbeitsbeginn kontrollieren.

	Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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